
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

1.1 Lieferungen und Leistungen des Lieferanten erfolgen ausschließ-
lich u den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese
können durch schriftliche produkt- bzw. leistungsspezifische Bedin-
gungen des Lieferanten bzw. des Herstellers ergänzt werden.

1.2 Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den produkt- und
leistungsspezifischen Lieferantenbedingungen und den Lizenzbedin-
gungen des Herstellers abweichende Bedingungen des Kunden haben
keine Gültigkeit.

1.3 Die Auswahl der Liefergegenstände ist nicht Gegenstand des
Liefervertrages. Der Leistungs- und Funktionsumfang der zu liefernden
Gegenstände bestimmt sich nach der bei Vertragsabschluss gültigen
Produktbeschreibung.

2. Lieferungen und Leistungen

2.1 Angebote des Lieferanten sind unverbindlich.

2.2 Konstruktions- oder Formänderungen der Liefergegenstände,
Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfanges
bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Liefergegens-
tände nicht erheblich geändert werden, und die Änderungen für den
Kunden zumutbar sind.

2.3 Der Lieferant behält sich ausdrücklich das Recht zu Teillieferungen
und -leistungen und deren Inrechnungstellung vor, wenn dies unter
Berücksichtigung der Interessen des Lieferanten für den Kunden
zumutbar ist.

2.4 Liefertermine oder Lieferfristen sind unverbindlich, soweit der
Lieferant sie nicht ausdrücklich als verbindlich zugesagt hat.

2.5 Der Kunde kann acht Wochen nach schuldhaftem Überschreiten
eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Liefer-
frist den Lieferanten schriftlich auffordern, binnen angemessener
Frist zu liefern.

3. Softwareüberlassung

3.1 Der Lieferant räumt dem Kunden das nicht übertragbare, nicht
ausschließliche und zeitlich unbegrenzte Recht ein, die Software
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in unveränderter Form
durch ganzes oder teilweises Laden, Anzeigen, Ablaufen oder Spei-
chern selbst zu nutzen. Das Nutzungsrecht gilt nur für ein einziges im
Bestellschein bzw. In der Auftragsbestätigung bestimmtes Gerät und
für die dort bestimmte Anzahl von Benutzern. Beabsichtigt der Kunde,
die Software auf einem aufgerüsteten Gerät oder auf mehreren Gerä-
ten zu nutzen, bedarf dieses der vorherigen Zustimmung des Liefe-
ranten und einer Ergänzung des Vertrages.

3.2 Der Kunde ist berechtigt, die Software auf anderen ihm gehören-
den Geräten des gleichen Gerätetyps einzusetzen. In diesem
Fall hat der Kunde die Software von der Festplatte des bisher verwen-
deten Gerätes zu löschen. Die Software mit derselben Software-Se-
riennummer darf nur auf einer Zentraleinheit gespeichert werden. Ein
zeitgleiches Benutzen auf mehr als nur einer einzigen Zentraleinheit ist
unzulässig.

3.3 Der Kunde darf die Software in einem Netzwerk nutzen, wenn dies
im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung ausdrücklich vereinbart
ist. In diesem Fall hat der Kunde eine Mehrfachnutzung durch Zugriffs-
schutzmechanismen zu unterbinden, es sei denn, der Kunde hat für
jeden an das Netzwerk angeschlossenen Benutzer die Vergütung für
die Software bzw. die von der Anzahl der Benutzer abhängige Netz-
werklizenz entrichtet.

3.4 Die Benutzerdokumentation kann nach Wahl des Lieferanten
gedruckt oder elektronisch gespeichert geliefert werden.

3.5 Eine weitergehende Nutzung der Software und Benutzerdoku-
mentation, insbesondere eine Modifizierung oder Vervielfältigung ist
nicht gestattet, es sei denn zum eigenen Gebrauch des Kunden zu
Archivierungs- und Sicherungszwecken. Eine gedruckte Benutzerdo-
kumentation darf nicht vervielfältigt werden. Wenn die Software auf
vom Lieferanten gelieferten Geräten vorinstalliert ist, ist der Lieferant
bereit, auf Wunsch des Kunden diesem eine Softwarekopie zum Zwe-
cke der Datensicherung auf einem externen Datenträger auf Kosten

des Kunden zu liefern. Der Kunde hat dabei alphanumerische Ken-
nungen, Marken und Urheberrechtsvermerke unverändert zu lassen
und über den Verbleib des externen Datenträgers Aufzeichnungen zu
führen, die der Lieferant einsehen kann.

3.6 Der Kunde hat für die Sicherung der Programme und Daten der
installierten Software eigenverantwortlich Sorge zu tragen.

3.7 Die Rückübersetzung der Software in andere Codeformen (De-
kompilierung) ist nur im Rahmen des § 69 e Urheberrechtsgesetz
zulässig. Die in dieser gesetzlichen Bestimmung angesprochenen
Handlungen dürfen nur dann Dritten übertragen werden, wenn der
Lieferant nach Ablauf einer angemessenen Überlegungsfrist nicht
bereit ist, die gewünschte Herstellung der Interoperabilität gegen ein
angemessenes Entgelt vorzunehmen.

3.8 Schutzrechts- oder sonstige Rechtsinhabervermerke auf den
Datenträgern und der Benutzerdokumentation dürfen nicht entfernt
werden.

3.9 Werden dem Kunden in den die Software betreffenden Lizenzbe-
dingungen des Herstellers weitergehende Nutzungsrechte eingeräumt
oder Nutzungsrechtsbeschränkungen auferlegt als in diesen Bedin-
gungen des Lieferanten, so gelten die Nutzungsrechtsregelungen des
Herstellers vorrangig.

4. Mitwirkung des Kunden

4.1 Alle vorbereitenden Maßnahmen zur Installation eines Computer-
systems wie z. B. Kabelverlegung, Setzen von Steckdosen, lässt der
Kunde auf seine Kosten und Verantwortung durchführen. Mehrauf-
wendungen des Lieferanten durch fehlerhafte oder unzureichende
Vorbereitungsmaßnahmen hat der Kunde zu tragen. Sind die Maß-
nahmen nicht rechtzeitig durchgeführt, so verlängert sich entspre-
chend die Frist zur Lieferung bzw. Leistung.

4.2 Der Kunde trifft geeignete Maßnahmen für den Fall, dass der
Liefergegenstand nicht vertragsgemäß arbeitet oder Leistungen nicht
vertragsgemäß ausgeführt werden und zwar insbesondere durch
Ausweichverfahren, Datensicherung und detaillierte Beschreibung des
Störungsbildes. Daten müssen aus maschinenlesbarem Datenmaterial
mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können.

4.3 Auf Anforderung des Lieferanten stellt der Kunde zur Vertragser-
füllung Lagerraum, Daten- und Telekommunikationseinrichtungen und
das aus Gründen des Unfallschutzes erforderliche Personal unentgelt-
lich zur Verfügung. Leitungskosten trägt der Kunde.

4.4 Der Kunde ermöglicht dem Lieferanten Zugang zum Lieferge-
genstand mittels Datenfernübertragung, soweit dies für den Kunden
zumutbar ist.

4.5 Der Kunde wird zusammen mit den Liefergegenständen nur Zube-
hör und Betriebsmittel verwenden, die den Spezifikationen des Her-
stellers des Liefergegenstandes entsprechen.

5. Gefahrübergang

5.1 Die Gefahr geht mit Auslieferung der Liefergegenstände an den
Transporteur auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn Teil-
lieferungen erfolgen oder der Lieferant noch andere Leistungen, z. B.
Versendung und Installation, übernommen hat oder bei Rücksendung
nach Mängelbeseitigung.

5.2 Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten die zu versenden-
den Liefergegenstände durch den Lieferanten gegen Diebstahl, Bruch-
, Transport-, Feuer- und Wasserschaden sowie sonstige versicherbare
Risiken versichert. Transportschäden sind vom Kunden unmittelbar
gegenüber dem Transportunternehmen geltend zu machen.

5.3 Vorstehende Regelungen der Nummern 5.1 und 5.2 gelten nicht im
Fall des Verbrauchsgüterkaufs.

6. Preise, Zahlungsbedingungen

6.1 Es gelten die Preise gemäß Vereinbarung im Bestellschein bzw.
der Auftragsbestätigung. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten
die Preise ab Sitz des Lieferanten. Zu den Preisen kommen die Um-
satzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe und anderweitige
länderspezifische Abgaben bei Auslandslieferung, sowie Verpackungs-
und Transportkosten und Kosten der Transportversicherungen hinzu.



6.2 In Geräte- und Softwarepreisen sind Vergütungen für Datenträger,
Betriebsmittel, Zubehör, Installation, Einweisung, Schulung und Reise-
kosten nebst Wegezeiten nicht enthalten und werden gesondert be-
rechnet.

6.3 Die Rechnungen des Lieferanten sind sofort ab Ausstellung ohne
Abzug zu zahlen. Teilleistungen werden nach ihrer Ablieferung in
Rechnung gestellt. Bei Bestellungen über 5.000,- Euro einschließlich
Umsatzsteuer hat der Kunde binnen 7 Tagen nach Auftragsbestäti-
gung eine Vorauszahlung in Höhe von 50% des Preises des Lieferge-
genstands zu zahlen.

6.4 Im Geschäftsverkehr mit Unternehmern behält sich der Lieferant
das Recht vor, die Preise entsprechend zu erhöhen, wenn sich nach
Abschluss des Vertrages Preise insbesondere infolge von Preiserhö-
hungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen erhöhen.

6.5 Ist der Kunde Unternehmer, kann er ein Zurückbehaltungsrecht nur
in den Fällen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche
geltend machen.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Der Lieferant behält sich das Eigentum am Liefergegenstand bis
zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Kunden aus der Geschäftsver-
bindung zustehenden Ansprüche vor. Wenn der Wert aller Sicherungs-
rechte, die dem Lieferanten zustehen, die Höhe aller gesicherten
Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, ist der Kunde berechtigt,
insoweit Freigabe zu verlangen. Bei einer Weiterveräußerung tritt der
Kunde schon jetzt die gegenüber dem Dritten aus der Weiterveräuße-
rung herrührende Forderung an den Lieferanten ab. Der Kunde ver-
pflichtet sich, seinen Abnehmer auf Verlangen des Lieferanten hin von
der Abtretung in Kenntnis zu setzen und dem Lieferanten den entspre-
chenden Veräußerungsvertrag zu übergeben. Eingehende Zahlungen
hat der Kunde entweder an den Lieferanten abzuführen oder geson-
dert treuhänderisch zu verwahren. Eine Verpfändung oder Siche-
rungsübereignung der Liefergegenstände vor vollständiger Bezahlung
ist unzulässig. Bei Pfändungen hat der Kunde den Lieferanten sofort
zu verständigen. Die Kosten der Intervention hat der Kunde zu tragen.

7.2 Der Kunde wird im Eigentum des Lieferanten befindliche Lieferge-
genstände gegen Verlust und Zerstörung versichern.

7.3 Bei Lieferungen ins Ausland wird der Kunde dafür Sorge tragen,
dass für den Lieferanten ein dem verlängerten Eigentumsvorbehalt
entsprechendes Sicherungsrecht eingeräumt wird.

7.4 bzw. vom Hersteller empfohlener Wartungsmaßnahmen zurück-
zuführen sind.

8. Mängel der Liefergegenstände

8.1 Nimmt der Kunde einen mangelhaften Liefergegenstand an, ob-
wohl er den Mangel kennt, so stehen ihm die Mängelansprüche nur zu,
wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Annahme des
Liefergegenstandes vorbehält.

8.2 Hat der Lieferant einen anderen als den vereinbarten Lieferge-
genstand bzw. eine geringere als die vereinbarte Menge geliefert, hat
der Kunde dies unverzüglich dem Lieferanten anzuzeigen.

8.3 Für den Fall, dass der Kunde Unternehmer ist, gilt:

8.3.1 Mängelansprüche verjähren in 1 Jahr ab Ablieferung des Liefer-
gegenstandes.

8.3.2 Der Lieferant kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl den
Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern.

8.3.3 Die Regelungen unter Nummern 8.3.1 und 8.3.2 kommen nicht
zur Anwendung, wenn der Lieferant den Mangel arglistig verschwiegen
oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes
übernommen hat.

8.4 Im Fall eines Schadensersatzanspruchs gilt, auch wenn der Kunde
Verbraucher ist, die Bestimmung unter Nr. 9.

9. Haftung, Aufwendungsersatz
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen mit
folgenden Ausnahmen:

9.1 Der Lieferant haftet bei von ihm zu vertretender Verletzung von
Leben, Körper, Gesundheit, bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger

Pflichtverletzung und bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflicht-
verletzung seiner gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder
einfachen Erfüllungsgehilfen. Bei grob fahrlässiger Pflichtverletzung
seiner einfacher Erfüllungsgehilfen gegenüber einem Unternehmer ist
die Haftung des Lieferanten auf den vertragstypischen, vernünftiger-
weise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

9.2 Der Lieferant haftet bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichtigen, wobei die Haftung auf den vertragstypischen, vernünf-
tigerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt ist.

9.3 Für die Wiederherstellung von Daten haftet der Lieferant nur, wenn
der Kunde durch angemessene Vorsorgemaßnahmen, insbesondere
tägliche Anfertigung von Sicherungskopien aller Daten sichergestellt
hat, dass diese Daten aus maschinenlesbarem Datenmaterial mit
vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können.

9.4 Ist der Kunde Verbraucher, haftet der Lieferant bei einer gewöhn-
lich fahrlässigen Pflichtverletzung, die nicht zu einer Verletzung von
Leib und Leben geführt hat, bis zur Höhe von maximal 10% der für die
vertragliche Leistung vereinbarten Vergütung bzw. ersetzt bis zu die-
ser Höhe vergebliche Aufwendungen des Kunden. Für mittelbare
Schäden und untypische Folgeschäden haftet der Lieferant bei ge-
wöhnlicher Fahrlässigkeit nicht.

9.5 Die Haftung des Lieferanten ist nicht ausgeschlossen bzw. be-
grenzt, wenn er einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garan-
tie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.

9.6 Der Lieferant haftet nach dem Produkthaftungsgesetz.

10. Ausfuhrgenehmigungen
Die Ausfuhr der Liefergegenstände und des technischen Knowhows
kann in- und ausländischen, insbesondere US-amerikanischen, Aus-
fuhrkontrollbestimmungen unterliegen. Der Kunde verpflichtet sich, alle
einschlägigen Ausfuhrkontrollbestimmungen zu beachten und diese
Verpflichtung einem eventuellen Abnehmer gleichfalls aufzuerlegen.

11. Allgemeine Bestimmungen

11.1 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen der Schriftform. Diese Schriftformbestimmung kann nur durch
eine schriftliche Vereinbarung aufgehoben werden.

11.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für
den Sitz des Lieferanten zuständige Gericht, soweit der Kunde Kauf-
mann ist.

11.3 Die Vertragsbeziehungen der Vertragspartner unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Wiener
UNCITRAL-Übereinkommens über internationale Warenkaufverträge
vom 11. April 1980 und die Anwendung des deutschen Kollisions-
rechts ist ausgeschlossen.

11.4 Wenn der zu diesen Bedingungen abgeschlossene Vertrag eine
Lücke enthält oder eine Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam ist
oder wird, bleibt der Vertrag im übrigen wirksam.

11.5 Erfüllungsort für Zahlungen des Kunden ist der Sitz des Liefe-
ranten.

11.6 Ist der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, so sind die nach
diesen Bedingungen einem Kaufmann gegenüber anzuwendenden
Bestimmungen gleichfalls anzuwenden.

11.7 Der Kunde willigt hiermit ein, dass im Rahmen der Vertrags und
Geschäftsbeziehung bekannt gewordene Daten im Sinne des Daten-
schutzgesetzes vom Lieferanten gespeichert und verarbeitet werden,
soweit dies zur Durchführung des Vertrages, insbesondere zur Auf-
tragsabwicklung und Kundenbetreuung, notwendig ist, wobei die Inte-
ressen des Kunden zu berücksichtigen sind.



Bedingungen für Dienstleistungen

1. Geltungsbereich

1.1. Die Durchführung von Leistungen an Datenverarbeitungs-Geräten
und Software durch den Lieferanten aufgrund eines Einzelauftrags
erfolgt ausschließlich zu den vorliegenden Bedingungen.

1.2. Von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden
haben keine Gültigkeit.

1.3. Bezeichnung und Spezifikation der vom Lieferanten durchzufüh-
renden Leistung und die Vergütung ergeben sich aus dem Bestell-
schein bzw. der Auftragsbestätigung.

2. Leistungsumfang

2.1. Leistungen im Sinn dieser Bedingungen können sein:

2.1.1. Störungsanalyse, Prüfung einer Störungsbeseitigungsmöglich-
keit und Beseitigung von geräte- bzw. softwareseitigen Störungen
innerhalb angemessener Frist nach Entscheidung des Lieferanten am
Installationsort oder durch Fernbetreuung telefonisch bzw. per Daten-
fernübertragung. Die Störungen sind vom Kunden unter Angabe der
für die Beseitigung
zweckdienlichen Informationen zu beschreiben. Werden defekte Ge-
räteteile im Rahmen der Störungsbeseitigung auf Dauer durch andere
ersetzt, so geht das Eigentum an den ersetzten Geräteteilen auf den
Lieferanten, das Eigentum an den Austauschteilen auf den Kunden
über, es sei denn, der Kunde ist mit der Zahlung der Vergütung in
Verzug. Der Kunde stellt sicher, dass Rechte Dritter diesem Austausch
und Eigentumsübergang nicht entgegen stehen. Der Austausch kann
durch gebrauchte, auf ihre Funktionsfähigkeit geprüfte Teile erfolgen.

2.1.2. Installation von Datenverarbeitungsgeräten nebst den zugehöri-
gen Betriebssystemen.

2.1.3. Durchführung von Standortveränderungen einschließlich Trans-
port der Geräte.

2.1.4. Lieferung und Einbau von Betriebsmitteln.

2.1.5. Einspielen von Software, wobei eine gesicherte Software-Ver-
sion beim Kunden vorhanden sein muss.

2.1.6. Beratung bei Fragen zur eingesetzten Hard- und Software.

2.1.7. Verkabelung und elektrische Arbeiten außerhalb der Datenver-
arbeitungsgeräte.

2.1.8. Test von Datenfernübertragungsleitungen.

2.1.9. Unterstützung beim Operating/Systemadministration.

2.1.10. Unterstützung bei Störungssuche / -analyse in Zusammenhang
mit Produkten Dritter.

2.1.11. Unterstützung bei Datenrekonstruktion.

2.1.12. Unterstützung bei Planung und Konzepterstellung.

2.1.13. Einweisung und Schulung.

2.2. Die Leistungen des Lieferanten werden nach Arbeitsmethoden
durchgeführt, wie sie von dem Lieferanten für technisch notwendig
erachtet werden. Der Kunde erklärt sich mit den vom Lieferanten für
erforderlich erachteten Maßnahmen einverstanden, andernfalls trägt
der Kunde die Mehrkosten des Lieferanten.

2.3. Termine oder Fristen sind unverbindlich, soweit der Lieferant sie
nicht ausdrücklich als verbindlich zugesagt hat.

2.4. Bei Unterstützungsleistungen des Lieferanten ist dieser nur für die
Unterstützungsleistung und der Kunde für das Gesamtergebnis
verantwortlich.

3. Abnahme

3.1. Entspricht das Arbeitsergebnis im wesentlichen den Vereinbarun-
gen, hat der Kunde, wenn vom Lieferanten eine Werkleistung zu
erbringen war, unverzüglich die Abnahme - auf Verlangen des Liefe-
ranten schriftlich - zu erklären. Die Abnahme darf nicht wegen unwe-

sentlicher Abweichungen von den vertraglichen Anforderungen ver-
weigert werden.

3.2. Die Abnahme von Installationsleistungen setzt eine erfolgreiche
Funktionsprüfung voraus. Der Lieferant führt die Funktionsfähigkeit
der installierten Geräte nebst Betriebssystemen herbei und teilt dies
dem Kunden mit. Der Kunde hat die Funktionsprüfung von
entsprechend qualifizierten Arbeitnehmern durchführen zu lassen.
Die Funktionsprüfung beginnt mit Zugang der Mitteilung über die
Funktionsfähigkeit der installierten Geräte und ist in angemessener
Zeit zu beenden. Sind für einzelne Geräte unterschiedliche Zeitpunkte
für das Herbeiführen der Funktionsfähigkeit vereinbart, so beschränkt
sich die Funktionsprüfung jeweils auf die Teilleistung. Bei Abnahme
der letzten Teilleistung wird durch eine Funktionsprüfung, in die alle
Teilleistungen einbezogen werden, das vertragsgemäße Zusammen-
wirken sämtlicher Geräte festgestellt. Nach erfolgreich durchgeführter
Funktionsprüfung hat der Kunde unverzüglich
schriftlich die Abnahme zu erklären.

3.3. Wird das Arbeitsergebnis nicht abgenommen, weil wesentliche
Abweichungen von den vertraglichen Anforderungen festgestellt wur-
den, und muss der Kunde das Arbeitsergebnis trotzdem über die
vereinbarte Verwendung zum Zwecke der Funktionsprüfung hinaus
nutzen, so ist der Lieferant hiervon unverzüglich zu unterrichten. Der
Lieferant wird der Nutzung nur widersprechen, sofern durch die Nut-
zung die Durchführung seiner vertraglichen Pflichten unzumutbar
beeinträchtigt wird. Der Lieferant hat Anspruch auf eine angemessene
Abschlagszahlung insoweit, als das Arbeitsergebnis vom Kunden
genutzt wird.

3.4. Erklärt der Kunde nicht fristgerecht die Abnahme des Arbeitser-
gebnisses, kann der Lieferant eine angemessene Frist zur Abgabe der
Erklärung setzen. Das Arbeitsergebnis gilt mit Ablauf der Frist als
abgenommen, wenn der Kunde innerhalb dieser Frist die Gründe für
die Verweigerung der Abnahme nicht schriftlich spezifiziert hat oder
der Kunde das Arbeitsergebnis vorbehaltlos in Gebrauch nimmt.

3.5. Werden wesentliche Abweichungen gegenüber den vertraglich
vereinbarten Anforderungen festgestellt, so hat der Lieferant in ange-
messener Frist nach zu erfüllen.

4. Mitwirkung des Kunden

4.1. Der Kunde wird dem Lieferanten zur Vornahme der Leistungen
ohne Wartezeit ungehinderten Zugang zu den Geräten verschaffen.

4.2. Der Kunde wird vor Durchführung von Arbeiten des Lieferanten
eine gesonderte Datensicherung durchführen.

4.3. Auf Anforderung des Lieferanten stellt der Kunde Daten- und
Telekommunikationseinrichtungen und das aus Gründen des Unfall-
schutzes erforderliche Personal unentgeltlich zur Verfügung. Leitungs-
kosten trägt der Kunde.

4.4. Der Kunde wirkt insbesondere bei der Spezifikation von Leistun-
gen und bei Tests mit.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

5.1. Die Leistungen erbringt der Lieferant gegen Vergütung nach dem
sich aus dem Tätigkeitsbericht ergebenden Zeit- und Materialaufwand
zu den Preisen gemäß jeweils gültiger Preisliste des Lieferanten. Zur
Gegenzeichnung vorgelegte Tätigkeitsberichte gelten nach 14 Tagen
als genehmigt, wenn der Lieferant keine Nachricht vom Kunden erhält.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die Preise ab Sitz des
Lieferanten. Zusätzlich hat der Kunde alle Verpackungs-, Transport
und Reisekosten einschließlich Wegezeiten im Zusammenhang mit
den vereinbarten Leistungen zu tragen.

5.2. Zu den Preisen kommen die Umsatzsteuer in der jeweiligen ge-
setzlichen Höhe und anderweitige länderspezifische Abgaben bei
Auslandsleistungen hinzu. Die Vergütung ist sofort nach Rechnungs-
stellung ohne Abzug zu zahlen. Rechnungsstellung erfolgt mit er-
brachter Leistung.

5.3. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, werden Verzugs-
zinsen in gesetzlicher Höhe berechnet. Die Verzugszinsen können
vom Lieferanten höher angesetzt werden, wenn der Lieferant eine
Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweist.

5.4. Der Kunde darf gegen Forderungen des Lieferanten nur mit unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Ist
der Kunde Unternehmer, kann er ein Zurückbehaltungsrecht nur in den



Fällen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche gel-
tend machen.

6. Mängel der Leistung

6.1. Nimmt der Kunde eine mangelhafte Leistung ab, obwohl er den
Mangel kennt, so stehen ihm die Mängelansprüche nur zu, wenn er
sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme der Leistung
vorbehält.

6.2. Für den Fall, dass der Kunde Unternehmer ist, gilt: Mängelan-
sprüche verjähren in 1 Jahr ab Abnahme der Leistung, es sei denn,
der Lieferant hat den Mangel arglistig verschwiegen.

6.3. Im Fall eines Schadensersatzanspruchs gilt, auch wenn der
Kunde Verbraucher ist, die Bestimmung unter Nr. 7.

7. Haftung, Aufwendungsersatz
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen mit
folgenden Ausnahmen:

7.1. Der Lieferant haftet bei von ihm zu vertretender Verletzung von
Leben, Körper, Gesundheit, bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Pflichtverletzung und bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflicht-
verletzung seiner gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder
einfachen Erfüllungsgehilfen. Bei grob fahrlässiger Pflichtverletzung
seiner einfacher Erfüllungsgehilfen gegenüber einem Unternehmer ist
die Haftung des Lieferanten auf den vertragstypischen, vernünftiger-
weise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

7.2. Der Lieferant haftet bei schuldhafter Verletzung wesentlicher
Vertragspflichtigen, wobei die Haftung auf den vertragstypischen,
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt ist.

7.3. Für die Wiederherstellung von Daten haftet der Lieferant nur,
wenn der Kunde durch angemessene Vorsorgemaßnahmen, insbe-
sondere tägliche Anfertigung von Sicherungskopien aller Daten si-
chergestellt hat, dass diese Daten aus maschinenlesbarem Daten-
material mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können.

7.4. Ist der Kunde Verbraucher, haftet der Lieferant bei einer gewöhn-
lich fahrlässigen Pflichtverletzung, die nicht zu einer Verletzung von
Leib und Leben geführt hat, bis zur Höhe von maximal 10% der für die
vertragliche Leistung vereinbarten Vergütung bzw. ersetzt bis zu die-
ser Höhe vergebliche Aufwendungen des Kunden. Für mittelbare
Schäden und untypische Folgeschäden haftet der Lieferant bei ge-
wöhnlicher Fahrlässigkeit nicht.

7.5. Die Haftung des Lieferanten ist nicht ausgeschlossen bzw. be-
grenzt, wenn er einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garan-
tie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.

7.6. Der Lieferant haftet nach dem Produkthaftungsgesetz.

8. Ausfuhrgenehmigungen

Die Ausfuhr der eingebauten Ersatzteile bzw. Austauschgeräte und
Liefergegenstände sowie des technischen Know-hows kann in- und
ausländischen, insbesondere US-amerikanischen, Ausfuhrkontrollbe-
stimmungen unterliegen. Der Kunde verpflichtet sich, alle einschlägi-
gen Ausfuhrkontrollbestimmungen zu beachten und diese Verpflich-
tung einem eventuellen Abnehmer gleichfalls aufzuerlegen.

9. Nebenabreden, Vertragsänderungen und -ergänzungen,
Form
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen der Schriftform. Diese Schriftformbestimmung kann nur durch
eine schriftliche Vereinbarung aufgehoben werden.

10. Gerichtsstand, Rechtswahl, Vertragssprache

10.1. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das
für den Sitz des Lieferanten zuständige Gericht, soweit der Kunde
Vollkaufmann ist oder der Kunde bei Vertragsabschluß seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist.

10.2. Die Vertragsbeziehungen der Vertragspartner unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Wiener
UNCITRAL-Übereinkommen über internationale Warenkaufverträge
vom 11. April 1980 und die Anwendung des deutschen Kollisions-
rechts ist ausgeschlossen.

10.3. Die Vertragssprache ist deutsch.

11. Salvatorische Klausel

11.1. Wenn der zu diesen Bedingungen abgeschlossene Vertrag eine
Lücke enthält oder eine Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam ist
oder wird, so bleibt der Vertrag im übrigen wirksam.

11.2. Beruht die Unwirksamkeit nicht auf einem Verstoß gegen das
AGB-Gesetz, gilt anstelle der fehlenden oder unwirksamen Bestim-
mung eine Bestimmung als vereinbart, die dem von den Vertragspart-
nern ursprünglich beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck der fehlenden
oder unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

11.3. Der Vertrag ist jedoch in vollem Umfang unwirksam, wenn das
Festhalten an ihm auch unter Berücksichtigung der gemäß Nr. 11.2
vorgesehenen Änderung eine unzumutbare Härte für einen Vertrags-
partner darstellen würde.

12. Allgemeine Bestimmungen

12.1. Erfüllungsort für Zahlungen des Kunden ist der Sitz des Liefe-
ranten.

12.2. Ist der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, so sind die nach
diesen Bedingungen einem Kaufmann gegenüber anzuwendenden
Bestimmungen gleichfalls anzuwenden.

12.3. Der Lieferant ist berechtigt, seine Leistungen durch Subunter-
nehmer erfüllen zu lassen.

12.4. Der Kunde darf seine Rechte und Pflichten aus dem zu diesen
Bedingungen abgeschlossenen Vertrag nur mit schriftlicher Zustim-
mung des Lieferanten übertragen. Gleiches gilt für die Abtretung sei-
ner Rechte aus diesem Vertrag.

12.5. Der Kunde hat seinen Wohnsitz- oder Sitzwechsel sowie Ände-
rungen in der Rechtsform und den Haftungsverhältnissen seines Un-
ternehmens dem Lieferanten unverzüglich anzuzeigen.

12.6. Hat der Kunde seinen (Wohn-)Sitz außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, aber innerhalb der Europäischen Union, ist er zur Ein-
haltung der umsatzsteuerrechtlichen Bestimmungen der Europäischen
Union verpflichtet. Der Kunde ist verpflichtet, seine Umsatzsteueriden-
tifikationsnummer dem Lieferanten bekanntzugeben und die notwendi-
gen Auskünfte bezüglich seiner Unternehmereigenschaft und der
statistischen Meldepflicht an den Lieferanten zu erteilen.

12.7. Der Kunde willigt hiermit ein, dass im Rahmen der Vertrags und
Geschäftsbeziehung bekanntgewordene Daten im Sinne des Daten-
schutzgesetzes vom Lieferanten gespeichert und verarbeitet werden,
soweit dies zur Durchführung des Vertrages, insbesondere zur Auf-
tragsabwicklung und Kundenbetreuung, notwendig ist, wobei die Inte-
ressen des Kunden zu berücksichtigen sind.

Mannheim, 1.1.2007


